
(19) *EP004538490A1*
(11) EP 4 538 490 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
16.04.2025 Patentblatt 2025/16

(21) Anmeldenummer: 23202752.4

(22) Anmeldetag: 10.10.2023

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
E05D 11/00 (2006.01) E06B 7/36 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):
E05D 11/0054; E06B 7/367; E05Y 2600/53;
E05Y 2600/60; E05Y 2800/17; E05Y 2900/132

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA
Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Athmer OHG
59757 Arnsberg (DE)

(72) Erfinder: Heckmann, Andre
59759 Arnsberg (DE)

(74) Vertreter: Schäperklaus, Jochen et al
Fritz Patent‑ und Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Postfach 1580
59705 Arnsberg (DE)

(54) FINGERSCHUTZVORRICHTUNG FÜR EINE DREHFLÜGELTÜR

(57) Die Erfindung betrifft eine Fingerschutzvorrich-
tung für eine Drehflügeltür, umfassend erstes Schutz-
mittel (400) und ein zweites Schutzmittel (401) umfasst,
wobei das erste Schutzmittel (400) und das zweite
Schutzmittel (401) jeweils direkt an Türbändern (102;
103) der Drehflügeltür befestigbar sind, und wobei das

erste Schutzmittel (400) und das zweite Schutzmittel
(401) dazuausgebildet sind, imdirekt andenTürbändern
(102; 103) befestigten Zustand einen Spalt zwischen
einemTürflügel (100) derDrehflügeltür und einer Türzar-
ge (101) der Drehflügeltür abzudecken.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Finger-
schutzvorrichtung für eine Drehflügeltür gemäß An-
spruch 1.
[0002] Aus WO 2023/089189 A1 ist eine bandseitige
Fingerschutzvorrichtung für eine Flügeltür bekannt, bei
der ein Schutzprofil zwischen zwei Türbändern oder
zwischen einem Türband und einer Anschlageinrichtung
befestigt wird.
[0003] Demgegenüber liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine einfacher an einer
Drehflügeltür Fingerschutzvorrichtung und eine Drehflü-
geltür mit einer solchen Fingerschutzvorrichtung zu
schaffen.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Fingerschutz-
vorrichtung gemäß Anspruch 1 und durch eine Drehflü-
geltür gemäßAnspruch6gelöst.Ausführungsformender
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.
[0005] Die Fingerschutzvorrichtung umfasst ein erstes
Schutzmittel und ein zweites Schutzmittel. Das erste und
das zweite Schutzmittel sind jeweils direkt an den Tür-
bändern der Drehflügeltür befestigbar und dazu ausge-
bildet, im direkt an den Türbändern befestigten Zustand
einen Spalt zwischen einem Türflügel der Drehflügeltür
und einer Türzarge der Drehflügeltür abzudecken.
[0006] Dabei wird unter einer Fingerschutzvorrichtung
imRahmendieser Beschreibung insbesondere eineVor-
richtung verstanden, die dazu geeignet ist, den band-
seitigen Spalt zwischen dem Türflügel und der Türzarge
im geöffneten Zustand des Türflügels so abzudecken,
dass ein menschlicher Finger, insbesondere der Finger
eines Kindes, nicht in den Spalt eingeführt werden kann.
[0007] Die direkteBefestigungderSchutzmittel an den
Türbändern ist insbesondere vorteilhaft für ein beson-
ders einfache Befestigung der Fingerschutzvorrichtung.
Da die Schutzmittel bereits für die direkte Befestigung
ausgebildet sind, entfällt eine Anpassung an die Türbän-
der. Außerdem werden keine weiteren Bauteile für die
Befestigung benötigt.
[0008] Aufgrund der direkten Befestigung an den Tür-
bändernkanndieFingerschutzvorrichtung frei vonweite-
ren Befestigungsmitteln sein. Die Fingerschutzvorrich-
tung kann somit insbesondere ausschließlich mit den
Schutzmitteln direkt an den Türbändern befestigt sein.
[0009] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können das erste und das zweite Schutzmittel jeweils
einteilig und/oder einstückig ausgebildet sein. Dies ver-
einfacht weiter die Montage der Fingerschutzvorrich-
tung.
[0010] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können das erste und das zweite Schutzmittel form-
schlüssig direkt an den Türbändern befestigbar sein.
Beispielsweise können das erste und das zweite Schutz-
mittel dazu ausgebildet sein, auf die Türbänder aufge-
klippst zu werden. Dies kann beispielsweise bedeuten,
dass dieSchutzmittel elastisch verformbar sindunddazu

ausgebildet sind, bei der direkten Befestigung an den
Türbändern elastisch verformt zu werden. Die Schutz-
mittel können auch für eine Klemmverbindung mit den
Türbändern ausgebildet sein.
[0011] Die formschlüssige Befestigung ist vorteilhaft,
da sie sich besonders leicht herstellen lässt und sicher
ist, da die Schutzmittel an die Form der Türbänder an-
gepasst sind.
[0012] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die Schutzmittel jeweils als Profil ausgebildet
sein. Dies ist besonders vorteilhaft für eine einfache
Befestigung und dabei gleichzeitig zuverlässige Abde-
ckung des Spalts zwischen dem Türflügel und der
Türzarge.
[0013] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die Schutzmittel jeweils einen ersten und einen
zweiten Adapter umfassen. Die ersten Adapter können
jeweils für eine Befestigung an einer ersten Art Türbän-
der ausgebildet sein.Die zweitenAdapter können jeweils
für eine Befestigung an einer zweiten Art Türbänder
ausgebildet sein.
[0014] Die Adapter sind insbesondere vorteilhaft für
die Befestigung der Fingerschutzvorrichtung an unter-
schiedlichgeformtenTürbändern.DadieSchutzmittel für
eine direkte Befestigung an den Türbändern ausgebildet
sind, können sie vorzugsweise an die Form der Türbän-
der angepasst sein. Da sich die Formen der Türbänder
herstellerabhängig unterscheiden, können die Adapter
dazu verwendet werden, die Schutzmittel an unter-
schiedlichen Türbändern zu befestigen.
[0015] Die Drehflügeltür gemäß Anspruch 6 umfasst
einen Türflügel, eine Türzarge, Türbänder und eine Fin-
gerschutzvorrichtung nach einer Ausführungsform der
Erfindung.Der Türflügel ist über die Türbänder schwenk-
bar ander Türzarge gelagert. DieSchutzmittel sind direkt
an den Türbändern, vorzugsweise formschlüssig, befes-
tigt.
[0016] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die Türbänder auf dem Türflügel und auf der
Türzarge aufgesetzt sein. Hierunter wird im Rahmen
dieser Beschreibung insbesondere verstanden, dass
die Türbänder auf einer ebenen Fläche aufgesetzt sind
und somit nicht innerhalb einer Vertiefung des Türflügels
bzw. der Türzarge angeordnet sind. Beispielsweise kön-
nen der Türflügel und die Türzarge frei von Vertiefungen
oder Ausnehmungen sein, in denen die Türbänder an-
geordnet sind.
[0017] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Türflügel durch eine Schwenkbewegung relativ
zur Türzarge von einem geöffneten Zustand in einen
geschlossenen Zustand überführbar sein. Die Schwenk-
bewegung kann insbesondere um eine Schwenkachse
erfolgen, die durch die Türbänder definiert ist. Die
Schutzmittel können dazu ausgebildet sein, den Spalt
zwischen dem Türflügel und der Türzarge im geöffneten
Zustand und während der Überführung des Türflügels
abzudecken. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass
die Schutzmittel derart angeordnet sind, dass ein Ein-
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führen eines menschlichen Fingers in den Spalt verhin-
dert wird.
[0018] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die Türbänder jeweils einen Flügelteil und einen
Zargenteil umfassen. Die Flügelteile können am Türflü-
gel fixiert sein. Die Zargenteile können an der Türzarge
fixiert sein. Das erste Schutzmittel kann direkt, beispiels-
weise formschlüssig, an den Flügelteilen und das zweite
Schutzmittel direkt, beispielsweise formschlüssig, an
den Zargenteilen befestigt sein. Unter einer Fixierung
wird dabei im Rahmen dieser Beschreibung insbeson-
dere verstanden, dass die aneinander fixiertenElemente
bei der Schwenkbewegung des Türflügels nicht relativ
zueinander bewegt werden.
[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das zweite Schutzmittel Ausnehmungen aufwei-
sen, in denen jeweils ein Vorsprung des ersten Schutz-
mittels und/oder einAbschnitt desFlügelteils angeordnet
sind bzw. ist. Dabei kann der Vorsprung jeweils komplett
oder nur teilweise in der jeweiligen Ausnehmung ange-
ordnet sein.
[0020] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das zweite Schutzmittel einen ersten Endabschnitt
und einen zweiten Endabschnitt aufweisen. Der erste
Endabschnitt und der zweite Endabschnitt können paral-
lel zueinander ausgerichtet sein. Die Ausnehmungen
können im ersten Endabschnitt angeordnet sein. Der
zweiteEndabschnitt kannanderTürzargeanliegen.Dies
ist besonders vorteilhaft für eine zuverlässige Abde-
ckung des Spalts.
[0021] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das erste Schutzmittel einen dritten Endabschnitt
undeinenviertenEndabschnitt aufweisen.DieVorsprün-
ge können vom dritten Endabschnitt hervor ragen. Der
dritte Endabschnitt und der vierte Endabschnitt können
parallel zueinander ausgerichtet sein. Der vierte Endab-
schnitt kann amTürflügel anliegt. Auch dies ist vorteilhaft
für eine besonders zuverlässige Abdeckung des Spalts.
[0022] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können der dritte Endabschnitt und der erste Endab-
schnitt parallel zueinander ausgerichtet sein. So wird
eine besonders zuverlässige Abdeckung des Spalts er-
reicht.
[0023] Unter einem Endabschnitt wird dabei im Rah-
men dieser Beschreibung insbesondere ein Abschnitt
verstanden, der einen Abschluss des jeweiligen Schutz-
mittels umfasst.
[0024] Weitere Merkmale und Vorteile von Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung werden unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen nachfolgend beschrieben. Da-
beiwerden fürgleicheoderähnlicheTeileund fürTeilemit
gleichen oder ähnlichen Funktionen dieselben Bezugs-
zeichen verwendet. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen Teil ei-
ner Drehflügeltür mit aufgesetzten
Türbändern;

Fig. 2 eine schematische seitliche Ansicht der Dreh-
flügeltür aus Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische perspektivische Ansicht
der Drehflügeltür aus Fig. 1;

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine Finger-
schutzvorrichtung nach einer Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 5 eine schematische perspektivische Ansicht
der Fingerschutzvorrichtung aus Fig. 4;

Fig. 6 eine schematische Draufsicht auf einen Teil
der Drehflügeltür aus Fig. 1 mit an der direkt
an den Türbändern befestigten Fingerschutz-
vorrichtung aus Fig. 5;

Fig. 7 eine schematische seitliche Ansicht der Dreh-
flügeltür aus Fig. 6; und

Fig. 8 eine schematische perspektivische Ansicht
der Drehflügeltür aus Fig. 6.

[0025] Es ist nicht notwendig, dass eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung alle nachfolgend beschriebenen
Merkmale aufweist. Es ist auch möglich, dass eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung nur einzelne Merkmale der
nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispiels auf-
weist.
[0026] Die Drehflügeltür umfasst einen Türflügel 100,
eine Türzarge 101 und Türbänder mit jeweils einem
Flügelteil 102 und einem Zargenteil 103. Der Flügelteil
102 ist dabei auf dem Türflügel 100 aufgesetzt und
schwenkbarmit demZargenteil 103 verbunden. Der Zar-
genteil 103 ist auf der Türzarge 101 aufgesetzt. Sowohl
der Türflügel 100 als auch die Türzarge 101 sind somit
frei von Ausnehmungen oder Vertiefungen für die
Türbänder.
[0027] Eine Schwenkachse des Türflügels 100 wird
durch die Türbänder definiert. Durch eine Schwenkbe-
wegung des Türflügels 100 um die Schwenkachse kann
der Türflügel 100 geöffnet und geschlossen werden.
Zumindest während eines Teils der Schwenkbewegung
und im geöffneten Zustand befindet sich ein Spalt zwi-
schen dem Türflügel 100 und der Türzarge 101. Um
diesen Spalt abzudecken, werden ein erstes Schutzmit-
tel 400 und ein zweites Schutzmittel 401 verwendet.
[0028] Das erste Schutzmittel 400 ist formschlüssig
direkt am Flügelteil 102 befestigt. Das zweite Schutz-
mittel 401 ist formschlüssig direkt am Zargenteil 103
befestigt. Das erste Schutzmittel 400 und das zweite
Schutzmittel 401 decken den Spalt ab, sodass ein
menschlicher Finger nicht in denSpalt eingeführtwerden
kann.
[0029] Das zweite Schutzmittel 401 weist einen ersten
Endabschnitt auf, in dem Ausnehmungen 501 angeord-
net sind. Ein parallel zum ersten Endabschnitt verlauf-
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ender zweiter Endabschnitt liegt an der Türzarge 101 an.
Das erste Schutzmittel 400 weist einen dritten Endab-
schnitt auf, von dem Vorsprünge 500 hervorragen. Ein
vierter Endabschnitt des ersten Schutzmittels 400 ver-
läuft parallel zum dritten Endabschnitt und liegt am Tür-
flügel 100 an. Das erste Schutzmittel 400 ist mit den
Vorsprüngen 500 direkt formschlüssig an den Flügeltei-
len 102 befestigt.

Patentansprüche

1. Fingerschutzvorrichtung für eine Drehflügeltür, um-
fassend erstes Schutzmittel (400) und ein zweites
Schutzmittel (401) umfasst, wobei das erste Schutz-
mittel (400) und das zweite Schutzmittel (401) je-
weils direkt an Türbändern (102; 103) der Drehflü-
geltür befestigbar sind, und wobei das erste Schutz-
mittel (400) und das zweite Schutzmittel (401) dazu
ausgebildet sind, im direkt an den Türbändern (102;
103) befestigten Zustand einen Spalt zwischen ei-
nem Türflügel (100) der Drehflügeltür und einer Tür-
zarge (101) der Drehflügeltür abzudecken.

2. Fingerschutzvorrichtung nachAnspruch 1,dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Schutzmittel (400)
und das zweite Schutzmittel (401) jeweils einteilig
und/oder einstückig ausgebildet ist.

3. Fingerschutzvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
ersteSchutzmittel (400) unddas zweiteSchutzmittel
(401) formschlüssig direkt an den Türbändern (102;
103) befestigbar sind.

4. Fingerschutzvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzmittel (400; 401) jeweils als Profil ausgebildet
sind.

5. Fingerschutzvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzmittel (400; 401) jeweils einen ersten und
einen zweiten Adapter umfassen, wobei die ersten
Adapter jeweils für eine direkte Befestigung an einer
erstenArtTürbänderausgebildet sind, undwobeidie
zweiten Adapter jeweils für eine direkte Befestigung
an einer zweiten Art Türbänder ausgebildet sind.

6. Drehflügeltür, umfassend einenTürflügel (100), eine
Türzarge (101), Türbänder (102; 103) und eine Fin-
gerschutzvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei der Türflügel (100) über die Tür-
bänder (102; 103) schwenkbar an der Türzarge
(101) gelagert ist, und wobei die Schutzmittel
(400; 401) direkt an den Türbändern (102; 103)
befestigt sind.

7. Drehflügeltür nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Türbänder (102;
103) auf dem Türflügel (100) und auf der Türzarge
(101) aufgesetzt sind.

8. Drehflügeltür nach einem der beiden vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Türflügel (100) durch eine Schwenkbewegung rela-
tiv zur Türzarge (101) voneinemgeöffnetenZustand
in einen geschlossenen Zustand überführbar ist,
wobei die Schutzmittel (400; 401) dazu ausgebildet
sind, den Spalt zwischen dem Türflügel (100) und
der Türzarge (101) im geöffneten Zustand und wäh-
rend der Überführung des Türflügels (100) abzude-
cken.

9. Drehflügeltür nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Türbän-
der (102; 103) jeweils einen Flügelteil (102) und
einen Zargenteil (103) umfassen, wobei die Flügel-
teile (102) am Türflügel (100) fixiert sind, wobei die
Zargenteile (103) an der Türzarge (101) fixiert sind,
wobei das erste Schutzmittel (400) direkt an den
Flügelteilen (102) und das zweite Schutzmittel
(401) direkt an den Zargenteilen (103) befestigt ist.

10. Drehflügeltür nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Schutz-
mittel (401)Ausnehmungen (501) aufweist, in denen
jeweils einVorsprung (500) deserstenSchutzmittels
(400) und/oder ein Abschnitt des Flügelteils (102)
angeordnet sind/ist.

11. Drehflügeltür nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Schutz-
mittel (401) einen ersten Endabschnitt und einen
zweitenEndabschnitt aufweist, wobei der erste End-
abschnitt und der zweite Endabschnitt parallel zu-
einander ausgerichtet sind, wobei die Ausnehmun-
gen (501) im ersten Endabschnitt angeordnet sind,
und wobei der zweite Endabschnitt an der Türzarge
(101) anliegt.

12. Drehflügeltür nach einem der beiden vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Schutzmittel (400) einen dritten Endabschnitt
und einen vierten Endabschnitt aufweist, wobei die
Vorsprünge (500) vom dritten Endabschnitt hervor
ragen, wobei der dritte Endabschnitt und der vierte
Endabschnitt parallel zueinander ausgerichtet sind,
und wobei der vierte Endabschnitt am Türflügel
(100) anliegt.

13. Drehflügeltür nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der dritte Endab-
schnitt und der erste Endabschnitt parallel zueinan-
der ausgerichtet sind.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



5

EP 4 538 490 A1



6

EP 4 538 490 A1



7

EP 4 538 490 A1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



8

EP 4 538 490 A1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



9

EP 4 538 490 A1

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 2023089189 A1 [0002]


	Bibliographie
	Zusammenfassung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

